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Der von Helmut Berding, Diethelm Klippel
und Günther Lottes herausgegebene Sammel-
band „Kriminalität und abweichendes Ver-
halten“ beinhaltet neben einem einleitenden
Kapitel sechs Aufsätze von Stipendiaten und
Kollegiaten des Graduiertenkollegs „Mittelal-
terliche und neuzeitliche Staatlichkeit (10.-19.
Jahrhundert)” der Justus-Liebig-Universität
Giessen und des von der Volkswagen-Stiftung
unterstützten Forschungsprojekt „Politischer
Diskurs und staatliche Praxis“. Der Haupt-
teil der Beiträge ist der zur Zeit boomen-
den historischen Kriminalitätsforschung ver-
pflichtet, die auf die neue Sozialgeschichte,
die so genannte „Ecole des Annales“, zurück-
geht und die in der Anfangszeit hauptsäch-
lich Quellen, die gerichtlich registrierte Kri-
minalität überliefern, verwendete. Die ersten
sozialgeschichtlichen Studien befassten sich
mit Delinquenz und normwidrigem Verhal-
ten in der städtischen und ländlichen Gesell-
schaft des Spätmittelalters sowie der Frühen
Neuzeit. Ihre Ergebnisse erzielten die Histori-
ker vorwiegend aus quantitativen Analysen,
während neuerdings vermehrt auch qualitati-
ve Methoden bzw. eine Kombination der bei-
den Vorgehensweisen angewendet werden. 1

In der Einleitung „Staat und Devianz“ betont
Diethelm Klippel, daß die jüngeren Vertreter
der historischen Kriminalitätsforschung ei-
nen „Perspektivenwechsel weg von den Ide-
en und Normen hin zu der Lebenswelt und
dem Alltag der Betroffenen, vor allem der Tä-
ter, ihrem gesellschaftlichen Hintergrund und
ihren Motiven und Zwängen“ (S. 7) vollzogen
haben. Zudem postuliert er, sich vermehrt auf
drei Ebenen - der Ebene der Lebenswelt, des
Staates und seiner Normen sowie der theore-
tischen Ebene - interdisziplinär dem Problem
des abweichenden Verhaltens zu nähern. Das
Hauptaugenmerk des Bandes richtet sich da-
her auf „den Staat, sein Personal, das ma-
terielle und prozessuale Strafrecht und an-

dere Normen des Rechts- und Verwaltungs-
handelns sowie die politische Theorie“ (S. 9).
Daß neben den Gerichtsprotokollen und den
normativen Quellen auch andere Quellengat-
tungen zur Erforschung von Kriminalität bei-
gezogen werden müssen, ist eine Selbstver-
ständlichkeit.
Der erste und meiner Meinung nach bes-
te Artikel des Sammelbandes stammt von
Joachim Eibach und behandelt das Thema
„Stigma Betrug. Delinquenz und Ökonomie
im jüdischen Ghetto“. Eibach zeigt anhand
der jüdischen Gemeinde der Stadt Frankfurt
a. M., daß die jüdische Delinquenz, vor al-
lem die Hehlerei, im 18. Jahrhundert eindeu-
tig strukturbedingt war. Da Juden der Zu-
gang zu verschiedenen Erwerbszweigen ver-
wehrt war und Christen nach kanonischem
Recht das Zinsnehmen verboten war, verdien-
ten die Juden ihren Lebensunterhalt haupt-
sächlich im Kredit-, Pfandleihe- und Wech-
selgeschäft sowie dem Gebrauchtwarenhan-
del. Die Standardvorwürfe gegenüber den Ju-
den, überhöhte Zinsen zu fordern, zu betrü-
gen und Hehlerei zu betreiben, lassen sich ne-
ben den religiösen Vorurteilen und dem Ju-
denhass seit dem Mittelalter immer wieder
in verschiedenen Quellen nachweisen. Nach
Eibach versuchten die Bürger mit Hilfe des
Betrugs- und Hehlereivorwurfs, sich vor der
wirtschaftlichen Gleichberechtigung der Ju-
den und der dadurch entstehenden Konkur-
renz zu schützen. (S. 31)

1 Eine gute Einführung in die aktuelle historische Kri-
minalitätsforschung mit einer ausführlichen Literatur-
übersicht geben Clive Emsley, Louis A. Knafla (Hg.):
Crime History and Histories of Crime. Studies in the
Historiography of Crime and Criminal Justice in Mo-
dern History, Westport 1996. Für Deutschland vgl. neu-
erdings Gerd Schwerhoff: Aktenkundig und gerichts-
notorisch. Einführung in die Historische Kriminali-
tätsforschung, (Historische Einführungen 3), Tübingen
1999. Überblicke für Frankreich, Grossbritannien und
Italien vgl. Benoît Garnot, Rosine Fry (Hg.): Histoire
et criminalité de l’antiquité au XXe siècle. Nouvelles
approches, Actes du colloques de Dijon-Chenove 3, 4 et
5 octobre 1991, (Publications de l’Université de Bourgo-
gne LXXI, Série du Centre d’Etudes Historiques 1), Di-
jon 1992; James Anthony Sharpe: Crime in Early Mo-
dern England 1550-1750, London 1984; Trevor Dean,
Kate J.P Lowe: Crime, Society and Law in Renaissance
Italy, Cambridge 1994. Als einschlägige Fachzeitschrif-
ten sind v.a. Crime, Histoire et Sociétés/Crime, Histo-
ry and Societies, Criminal Justice History und die Zeit-
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Ger-
manistische Abteilung, zu empfehlen.
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Der Beitrag von Thomas Nutz behandelt den
Gefängnisreformdiskurs und die Kriminalpo-
litik in Preussen bis 1806. Anhand zeitgenös-
sischer strafrechtlicher Schriften stellt er den
Wandel der Strafauffassung dar, die weg von
der Vergeltung hin zur Prävention zukünfti-
ger Delikte führte. Auch setzte sich gegen En-
de des 18. Jahrhunderts die Meinung durch,
daß Strafmassnahmen „ein Gegengewicht zu
der zum Verbrechen treibenden Begierde bil-
den“ (S. 41) sollte. Gleichzeitig beschäftigten
sich die ersten auf empirischen Untersuchun-
gen basierenden Publikationen detailliert mit
den Missständen im Bereich der Gefängnisse
und entwarfen Modelle von idealen Strafan-
stalten als wirksames Mittel zur Verbrechens-
bekämpfung und zur Erhaltung der inneren
Sicherheit (S. 49, 57).
Der Kompetenzstreit über die Beurteilung
der Unzurechnungsfähigkeit im Strafprozess
des 19. Jahrhunderts zwischen Richtern und
Sachverständigen wird von Ylva Greve an-
hand „criminalpsychologischer“ (S. 69) Ab-
handlungen beschrieben. Im Zusammenhang
mit der Aufklärung stellten die Strafbehör-
den anstelle der Tat den Delinquenten, die
Tatmotive und Tatumstände ins Zentrum ih-
rer Ermittlungen. Die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit der menschlichen Psy-
che hatte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts eine Erweiterung des Katalogs von Geis-
teskrankheiten zur Folge. Die Mediziner ge-
rieten durch ihre vermehrte gerichtsärztliche
Gutachtertätigkeit mit den Juristen in Kon-
flikt. Der Diskurs wurde vor allem über die
Qualifikation zur Beurteilung der Unzurech-
nungsfähigkeit und über die Zulässigkeit der
Todesstrafe geführt (S. 93).
Alexandra Chmielewski zeichnet in ihrem
medizinhistorischen Beitrag „Auf dem Weg
zum Experten“ die Entwicklung des neuen
Berufsstandes der Psychiater am Beispiel von
Baden und Bayern für die Zeit zwischen 1800
und 1860 nach. Sie beschreibt die Anfänge der
akademischen Disziplin, die praktische und
theoretische Ausbildung und Tätigkeit der
Psychiater, die Reform der Psychiatrie durch
die Gründung von Spezialkliniken und das
wachsende Berufsethos der „Irrenärzte“.
Mit den „Handlungsspielräumen im Straf-
vollzug“ und den „Beschwerden von Gefan-
genen im hessen-darmstädtischen Zuchthaus

Marienschloss 1830-1860“ befasst sich Marti-
na Henze, indem sie die lückenhaft überlie-
ferten Rekurs- und Beschwerdeschriften der
Inhaftierten sowie die Gefangenenrechte ana-
lysiert. Die geäusserten Reklamationen waren
vielfältig und deckten alle Lebensbereiche ab.
Am häufigsten gaben jedoch das schlechte Es-
sen und die zu leistende Arbeit Anlass zu Kri-
tik. Martina Henze vertritt die Meinung, daß
die Sträflinge jede Gelegenheit nutzten, um
auch am vorgeschriebenen Instanzenweg vor-
bei Missstände anzuprangern. Die zuständi-
gen Beamten nahmen sie jedoch nicht immer
ernst (S. 157-159).
Der letzte Beitrag „Bayerische Schwurgerich-
te und die Todesstrafe“ von Petra Overath
geht den Fragestellungen nach, wie gross die
Handlungsspielräume der Laienrichter in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren
und wie die Repräsentanten des Staates auf
die zum Teil unberechenbaren Urteile der
Geschworenen reagierten. Die Justizreformen
von 1848/49 liessen einen kleinen Teil der
Bevölkerung als Laienrichter an der Rechts-
sprechung partizipieren, um die Effizienz der
Strafgewalt zu steigern und die Legitimation
der Justiz zu stärken (S. 174). In den Kom-
petenzbereich der Schwurgerichte fielen Ver-
gehen gegen das Pressegesetz sowie Delikte,
die mit Zuchthaus-, Ketten- oder Todesstra-
fen geahndet wurden (S. 176). Die streng rich-
tenden Geschworenen liessen die Zahl der To-
desurteile ansteigen. Dieser Entwicklung ent-
gegneten die Justizminister, indem sie durch
Begnadigungsplädoyers versuchten, die Zahl
der umstrittenen Hinrichtungen zu verringen
(S. 188).
Die im Einführungskapitel ausformulierten,
hochgesteckten Ziele des vielversprechenden
Sammelbandes werden nicht in jeder Hinsicht
erreicht. So passt meiner Meinung nach Alex-
andra Chmielewskis Beitrag über die Ent-
wicklung der Psychiatrie nur bedingt ins Kon-
zept der historischen Kriminalitätsforschung.
Zudem wird in einigen Artikeln die Be-
handlung der Delinquenten beschrieben, die
Betroffenen kommen jedoch allein in den
von Martina Henze analysierten Beschwerde-
schriften direkt zu Wort. Obwohl die einzel-
nen Beiträge in ihren Anmerkungen weiter-
führende Literaturhinweise zitieren, hätte ich
eine kurze - am liebsten kommentierte - Über-
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sicht der einschlägigsten Werke zur Krimina-
litätsforschung in Deutschland im 18. und 19.
Jahrhundert erwartet.
Dennoch liefert das Taschenbuch interes-
sante Denkanstösse, aus welch verschiede-
nen Blickwinkeln man Delinquenz erforschen
kann. Mit Spannung erwarte ich die weiteren
Arbeiten der jungen Autorinnen und Auto-
ren.
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